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Zukunftszentrum in Halle (Saale)

Baubeginn im 
nächsten Jahr?



Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation

Eine Denkfabrik für gesellschaftliche 
Umbrüche …

… soll mit dem Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische 
Transformation in Halle entstehen. Die Bundesregierung als Träger des Pro-
jekts beabsichtigt damit, die Erfahrungen und Leistungen der Menschen in 
Ostdeutschland in den letzten Jahrzehnten sichtbar zu machen.

Es geht aber nicht nur um die 
Würdigung der Leistungen im 
Zuge der deutschen Vereini-
gung, vielmehr soll das Zu-
kunftszentrum, wie sein 
Name schon sagt, mit dem 
Blick nach vorn die im Eini-
gungsprozess gesammelten 
Erfahrungen auch für künftige 
Umbrüche und Krisen nutzbar 
machen. „Die Bedingungen 
für eine Transformation von 
Wirtschaft und Gesellschaf-
ten sollen erforscht und Le-
bensleistungen gewürdigt 

werden, umreißt der Ostbe-
auftragte der Bundesregie-
rung, Carsten Schneider, die 
Zielsetzung des Projekts, das 
er für einen der wichtigsten 
Beiträge zur die Festigung der 
Einheit in der deutschen Ge-
sellschaft und für den Zusam-
menhalt in Europa wertet. 
Auch Raum für Kultur, Dialog 
und lebendige Diskussionen 
soll im Zukunftszentrum ent-
stehen, das Haus eine Begeg-
nungs- und Forschungsstelle 
zugleich sein.

Die Idee für die Errichtung ei-
nes solchen Zukunftszentrums 
stammt von der „Kommission 
30 Jahre Friedliche Revolution 
und Deutsche Einheit“, die die 
Bundesregierung im Jubilä-
umsjahr 2019 unter Vorsitz des 
ehemaligen Brandenburger 
Ministerpräsidenten Matthias 
Platzeck eingesetzt hatte. In 
ihrem Abschlussbericht hatte 
die Kommission keinen Zweifel 
daran gelassen, dass der Pro-
zess der Transformation noch 
nicht abgeschlossen ist: „Unter 

kulturellen, mentalen und 
emotionalen Gesichtspunkten, 
vor allem aber im Hinblick auf 
die ökonomischen Grundlagen 
gleichwertiger Lebensverhält-
nisse, liegt bis zur tatsächli-
chen Vollendung der Einheit 
noch eine Menge Arbeit vor 
uns. Und zugleich ist klar: Die 
kommenden Jahrzehnte wer-
den zusätzliche, neue Heraus-
forderungen bereithalten – 
nicht nur für Ostdeutschland, 
sondern für ganz Deutschland 
und auch für Europa.“

 < Erfahrungsschatz  
besser nutzen 

Die Handlungsempfehlungen, 
die die Kommission der Bun-
desregierung unterbreitet hat, 
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zielen deshalb einerseits dar-
auf ab, den enormen Erfah-
rungsschatz der Menschen in 
den neuen Ländern in Zukunft 
besser als bisher zu nutzen, 
zum anderen gelte es auch, ihre 
Leistungen seit der Wende 
sichtbarer zu machen. Diese 
Gesichtspunkte würden von 
der Errichtung eines interdiszi-
plinären „Zukunftszentrums für 
Deutsche Einheit und Europäi-
sche Transformation“ in Ost-
deutschland in ganz besonde-
rem Maße abgedeckt werden. 
Die „Umbruchkompetenz der 
Ostdeutschen“ bezeichnete die 
Kommission als wertvolle Res-
source, die es zum Nutzen 
Deutschlands und Europas un-
bedingt nutzbar zu machen 
gelte. Denn als Deutschland 
1990 seine vier Jahrzehnte 
währende Teilung überwunden 
hatte, habe das für die Bevölke-
rung sehr unterschiedliche Kon-
sequenzen gehabt. Im Westen 
veränderte sich zunächst we-
nig. Im Osten dagegen vollzog 
sich ein Systemumbruch, der 
alle Lebensbereiche dauerhaft 
veränderte. 

Die Umsetzung der Kommissi-
onsidee wurde am 4. Mai 2022 
durch einen Beschluss der Bun-
desregierung und am 18. Mai 
2022 nochmals durch den 
Deutschen Bundestag bekräf-
tigt. Ebenfalls 2022 fand der 
Standortwettbewerb für das 
Zukunftszentrum statt. Bewor-
ben hatten sich: Eisenach, 
Frankfurt/Oder, Halle, Jena, 
Leipzig gemeinsam mit Plauen, 
Mühlhausen und Sonneberg. 
Den Zuschlag erhielt am  
1. März vergangenen Jahres be-
kanntlich Halle, unter anderem 
wegen seiner günstigen Ver-
kehrslage an der Schnellfahr-
strecke Berlin–München, die 
das Zentrum für viele Men-
schen leicht erreichbar macht. 
Natürlich spielten auch die For-
schungseinrichtungen der Uni-
versität am Standort eine Rolle.

 < Fertigstellung  
voraussichtlich 2029

In diesem Jahr soll ein Architek-
turwettbewerb stattfinden und 

eine Trägergesellschaft gegrün-
det werden. Die Fertigstellung 
des Gebäudekomplexes ist bis 
voraussichtlich 2029 vorgese-
hen. 200 Millionen Euro sind für 
den Bau eines „Gebäudes mit 
einer herausgehobenen moder-
nen Architektur“ veranschlagt. 
Damit dürfte es sich um eines 
der größten Bauprojekte des 
Bundes in diesem Jahrzehnt 
handeln. Mit dem Baustart wird 
frühestens 2025 gerechnet. Für 
den Betrieb sind 40 Millionen 
Euro im Jahr vorgesehen, 200 
neue Arbeitsplätze sollen am 
Standort entstehen. 

 < Kritische Stimmen

Ungefähr ein Jahr nach der 
Auswahlentscheidung mehren 
sich in Halle nach einem MDR-
Bericht kritische Stimmen in 
der Bevölkerung. Kritik wird 
insbesondere darüber geäu-
ßert, dass zwölf Monate nach 
der Standortentscheidung  
immer noch weitgehend un-
klar sei, was ganz konkret ins 
Zentrum kommen soll. Schon 
früher waren Einwände laut 
geworden, dass alles „so 
schwammig“ beschrieben wor-
den sei. Befürchtet wurde, dass 
womöglich am Ende nur ein 
weiteres DDR-Museum – in  
edlerem Gewand – entstehen 
könnte.

Auch Deutschlandradio Kultur 
griff das Thema auf und nahm 
in seinem Beitrag Bezug auf 
die Kritik des Verlagsleiters 
des Berliner Tropen Verlags, 
Tom Müller. Der hatte ange-
merkt, dass das Zentrum viel 
zu viele Themen aufnehmen 
soll: „Vergangenheit, Zukunft, 
Deutschland, Europa, alles in 
einem“ – das klinge schon fast 
so verklausuliert und unfrei-
willig komisch wie der „antifa-
schistische Schutzwall“ zu 
DDR-Zeiten. Ohne eine reale 
Gestaltungsaufgabe werde 
das Zukunftszentrum besten-
falls ein Touristenmagnet, 
warnt Müller weiter. 
„Schlimmstenfalls wird es 
eine weitere Hochglanzfassa-
de in einer ostdeutschen 
Stadt, eine Fassade, deren 

Glanz die innere Leere umso 
stärker hervortreten lässt.“

 < Geschichtsaufarbeitung 
von oben?

Vorbehalte wurden auch  
wegen des Verdachts einer 
„Geschichtsaufarbeitung von 
oben“ angemeldet. „Die Sensi-
bilität gegenüber Versuchen 
einer staatlich gelenkten Ge-
schichtsdeutung oder gar Be-
lehrung oder Umerziehung ist 
aus meiner Sicht im Osten zu 
Recht groß“, schrieb Elske Ro-
senfeld. Die in Halle geborene 
Künstlerin, Autorin und Kultur-
arbeiterin forscht über die 
 Geschichte der Widerstands-
bewegungen in Osteuropa  
und über die Ereignisse von 
1989/90. In einem im Septem-
ber 2023 von der Bundeszen-
trale für politische Bildung ver-
öffentlichten Beitrag warnte 
Rosenfeld insbesondere davor, 
wegen des kostspieligen Zu-
kunftsprojekts anderweitige 
Fördergelder zu streichen. Fatal 
wäre es, wenn anderen Akteu-
rinnen und Akteuren im Zuge 
der Einrichtung des Zentrums 
Gelder zur Bearbeitung ver-
gleichbarer Themen entzogen 
oder Projektanträge abgelehnt 
würden. 

Thematisch legt Rosenfeld 
größten Wert darauf, dass in 
dem geplanten Zentrum auch 
über die von der Treuhand 
nach 1990 vollzogene Privati-
sierung und Liquidation einer 
ganzen Volkswirtschaft mit al-
len damit verbundenen demo-
kratischen Defiziten diskutiert 
wird. Die Geschichten der oft 
erfolgreicheren osteuropäi-
schen Alternativen seien gut 
zur Überprüfung geeignet, ob 
die ostdeutsche Schockprivati-
sierung tatsächlich unumgäng-
lich gewesen ist.

 < Runden Tisch  
wiederbeleben

Der bereits erwähnte Berliner 
Verleger Müller hat schließlich 
vorgeschlagen, bei der Grund-
steinlegung des Zentrums den 
runden Tisch wiederzubeleben, 

damit progressive Ideen in den 
demokratischen Prozess einge-
bracht werden: „Wenn dieser 
Ort mehr sein soll als ein Feigen-
blatt für jahrzehntelangen Pater-
nalismus im Umgang mit dem 
Osten, dann muss davon eine ge-
staltende Rolle ausgehen.“

 _
Mehr Informationen: 
www.zukunftszentrum-halle.de
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Tarifkonflikt zwischen GDL und DB

Auswirkungen in  
Mecklenburg-Vorpommern
Die erneuten Streiks von Kolleginnen 
und Kollegen der GDL haben in den 
vergangenen Wochen auch in Meck-
lenburg-Vorpommern zu erheblichen 
Ausfällen und Beeinträchtigungen im 
Bahnverkehr geführt. Die Deutsche 
Bahn selbst sprach von „überdurch-
schnittlichen“ Einschränkungen im 
Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr 
des Landes; so fielen die RE4, RB23, 
RB24, RB25 oder die S-Bahn-Linien S1 
und S3 ersatzlos aus. Bei der Ostdeut-
schen Eisenbahn GmbH (ODEG) wur-
de dagegen nicht gestreikt.

Dazu der dbb Landesvorsitzen-
de Dietmar Knecht: „Wir haben 
als dbb gemeinsam und massiv 
gegen das sogenannte Tarifein-
heitsgesetz (TEG) gekämpft, 
weil es ein Angriff auf den ge-
werkschaftlichen Pluralismus 
ist. Während wir in den Kern-
bereichen des öffentlichen 
Dienstes keinerlei Berührungs-
punkte mit dem TEG haben, 
will die DB das TEG auf frag-
würdige Weise gegenüber der 
GDL durchsetzen und zielt da-
mit auf die Zerschlagung der 

GDL ab. Hier ist die Solidarität 
des dbb gefragt, denn jeder 
Angriff auf eine Mitgliedsge-
werkschaft ist ein Angriff auf 
den gesamten dbb. Es gilt, die 
vielen polemischen Äußerun-
gen, die derzeit in den Medien 
zu lesen sind, kritisch zu hin-
terfragen und dahingehend zu 
bewerten, ob es der DB wirk-
lich um einen Kompromiss 
geht oder ob sie nicht ihrer-
seits an einer Verlängerung des 
Konflikts interessiert ist, um 
die GDL in die Rolle des Sün-

denbocks zu drängen. Das 
hängt auch entscheidend von 
uns allen ab, dazu sollte in al-
len Mitgliedsgewerkschaften 
eine solidarische Diskussion 
geführt werden, die auch die 
Konsequenzen für die gesamte 
dbb Familie im Blick hat.“

< Kernthema Arbeitszeit

Die interne Diskussion inner-
halb des dbb zeigt, dass gera-
de die Forderung nach einer 
„35-Stunden-Woche“ den 

Nerv der Kolleginnen und  
Kollegen trifft. Es ist davon 
auszugehen, dass das Thema 
Arbeitszeit auch bei den Tarif-
auseinandersetzungen im 
 öffentlichen Dienst auf der 
Tagesordnung stehen wird, 
sodass sich die dbb Bundes-
tarifkommission vor den im 
nächsten Jahr anstehenden 
TVöD- und TV-L-Runden mit 
dieser Problematik befassen 
wird. Insofern kann es nur 
von Vorteil sein, wenn unsere 
GDL dieses Thema bereits 
jetzt besetzt und seine Be-
deutung thematisiert, die 
nicht dadurch relativiert wer-
den darf, dass angeblich zu 
wenig Personal vorhanden 
ist, um dieses Thema anzu-
gehen. 

„Bei der DB und im öffentli-
chen Dienst gilt gleicherma-
ßen: Nur mit attraktiven Ar-
beitsbedingungen kann man 
das vorhandene Personal mo-
tivieren und darüber hinaus 
für junge Menschen interes-
sant werden, die sich noch für 
einen Berufsweg entscheiden 
müssen“, so Knecht abschlie-
ßend. 

 _
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Festakt zum Frauentag
Die Festveranstaltung zum Internationalen Frauentag, bei der Ministerpräsi-
dentin Manuela Schwesig und die Ministerin für Justiz, Gleichstellung und 
Verbraucherschutz, Jacqueline Bernhardt, jedes Jahr zahlreichen Frauen und 
Männern für ihr Engagement in Sachen Gleichstellung der Geschlechter dan-
ken, ist bereits zu einer schönen Tradition geworden.

Am 6. März folgten auch in die-
sem Jahr circa 300 Frauen und 
Männer aus Politik, Gleichstel-
lung, Wirtschaft und Ehrenamt 
der Einladung in das Mecklen-
burgische Staatstheater Schwe-
rin. Auch die Vorsitzende der 
Landesfrauenvertretung im dbb 
m-v, Brigitte Schroeder, freute 
sich auf den Festakt mit vielen 
Gleichgesinnten aus dem gro-
ßen Netzwerk des Landes. 

Ministerpräsidentin Schwesig 
bezeichnete es als Ehre, allen 
Gästen für ihren Einsatz und 
ihre Aktivitäten im Kampf um 
Gleichstellung, Geschlechterge-
rechtigkeit und Schutz von Frau-
en vor Gewalt zu danken. Der 
internationale Frauentag sei et-
was Besonderes, führte Schwe-
sig aus, weshalb Landesregie-
rung und Landtag den 8. März 
seit 2023 auch zum gesetzlichen 
Feiertag erklärt haben. Damit 

solle vor allem den Frauen ge-
dankt werden, die tagtäglich 
Beruf und Familie unter einen 
Hut bringen müssten.

< „Equal Pay Day“ zeigt 
Lohnlücke auf

Chancengleichheit und Gleich-
berechtigung seien noch lange 
nicht erreicht. Der 6. März ma-
che als „Equal Pay Day“ auf den 
prozentualen Unterschied im 
durchschnittlichen Bruttover-
dienst von Frauen und Männern 
aufmerksam, fuhr die Minister-
präsidentin fort. Deutschland-
weit liegt die Lohnlücke bei  
18 Prozent. In Mecklenburg-
Vorpommern sind es 7 Prozent, 
die Frauen für die gleiche Arbeit 
und in gleicher Position weniger 
verdienen als ihre männlichen 
Kollegen. Hier gebe es noch viel 
zu tun, ebenso bei der tendenzi-
ell weiter zunehmenden häusli-

chen Gewalt gegen Frauen. Die 
Landesmittel für Prävention 
sollen deshalb auch im Haus-
halt 2024 aufgestockt werden.

Aber auch Positives konnte 
Schwesig berichten: So sei  
die Landesregierung M-V mit 
einem 17-prozentigen Frauen-
anteil im Vergleich zu allen 
anderen Bundesländern Vor-
reiter. Anders sieht es aller-
dings in der Führungsebene 
von Unternehmen aus. Gute 
Ansätze zur Umsetzung der 
Geschlechtergerechtigkeit sah 
Schwesig auch im Tariftreue-
gesetz, in dem zur Zeit erarbei-
teten Leitbild für geschlech-
tergerechtes Leben, und im 
gleichstellungspolitische Rah-
menprogramm, das Ende 2024 
vorliegen soll. Auch die Info-
seite „frauen-in-mv.de‘‘ sowie 
der Start eines Podcast „Ma-
cherinnen“, der monatlich eine 

Frau und ihre Geschichte vor-
stellt, zählten dazu.

< „Frau des Jahres“ gekürt

Beim Festakt wird auch die 
„Frau des Jahres“ gekürt. „Wir 
wollen zeigen, wie wichtig es 
auf dem Weg zur Gleichstel-
lung ist, Frauen sichtbar zu ma-
chen“, begründete die Minis-
terpräsidentin die Tradition. 
Die Jury hatte sich in diesem 
Jahr aus 39 Vorschlägen für die 
Greifswalder Chirurgin Yvonne 
Winkler entschieden.

In ihrer Laudatio würdigte 
Gleichstellungsministerin 
Jacqueline Bernhardt das Enga-
gement der vierfachen Mutter 
für die Gleichstellung von Frau-
en und Männern in der immer 
noch männerdominierten Me-
dizinbranche. Winkler, die Leite-
rin eines Medizinischen Versor-
gungszentrums in Greifswald 
ist, engagiert sich ehrenamtlich 
insbesondere als Mentorin für 
junge Chirurginnen.

< Talkrunde zu  
„Gender Diversity“

Das Thema „Gender Diversity“ 
wurde schließlich in einer 
 Talk runde mit der Minister-
präsidentin und einer Olivia- 
Jones-Familien-Botschafterin 
aufgegriffen. Das bundesweite 
Bildungsprojekt „Olivia macht 
Schule“ gibt unter anderem in 
Schulen und Kitas Nachhilfe in 
Sachen Toleranz, Vielfalt und 
Respekt.

Umrahmt wurde die gelunge-
ne Veranstaltung in bewährter 
Weise vom Musiktheater des 
Staatstheaters Schwerin mit 
passenden Liedern und einem 
kleinen Ballett zum Thema 
Gleichstellung.

Nach dem Festakt bestand bei 
einem Empfang die Möglich-
keit zu Gesprächen untereinan-
der und mit der Ministerpräsi-
dentin.

 _
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 < Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (3. von links) mit den Mitgliedern des Frauennetzwerks M-V:  
Dr. Renate Hill, Brigitte Thielk, Yvette Dinse, Angelika Stiemer, Brigitte Schroeder, Ute Römer (von links)
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BSBD-Landesvorstand

Meinungsaustausch  
mit Justizministerin Bernhardt
Ein ausgesprochen offenes und konstruktives Gespräch hat der BSBD-  Lan-
des vorstand am 28. Februar 2024 mit der Ministerin für Justiz, Gleichstel-
lung und Verbraucherschutz, Jacqueline Bernhardt, geführt.

Die Ministerin stellte zu Beginn 
der Unterredung das Moderni-
sierungs- und Organisationskon-
zept (MOK) „Vollzug- und Straf-
fälligenkonzept 2030“ vor, das 
entscheidend für die Rückgewin-
nung von Stellen ist, die durch 
das Personalnachbesetzungs-
konzept der Landesregierung 
eingespart und einem Stellen-
pool zugeführt worden waren.

Zur Personalsituation führte 
Bernhardt aus, dass der Anteil 
der erwerbsfähigen Bevölkerung 
in Mecklenburg-Vorpommern 
weiter abnehme und in den Jah-
ren 2020 bis 2030 im Schnitt 3,9 
bis 5 Prozent der Stellen im Jus-
tizvollzug nicht mehr besetzt 
werden können. Von den 1 282 
Haftplätzen im Land seien der-
zeit 1 005 belegt.

Um der bevorstehenden Pen-
sionierungswelle entgegenzu-
wirken, seien bis Ende 2025 
Personalbedarfserhebungen 
im Justizvollzug und im Lan-
desamt für ambulante Straffäl-
ligenarbeit (LaStar) geplant. 
Das Ergebnis dieser Erhebun-
gen werde, in Absprache mit 
dem Finanzministerium, im 
MOK berücksichtigt. Es sei 
auch vereinbart worden, dass 
bis 2028 zwei AVD-Anwärter-
klassen pro Jahr ausgebildet 
und bis zum 31. Dezember 
2027 bis zu zehn Stellen dop-
pelt besetzt werden können, 
um beispielsweise Dienstunfä-
higkeit oder Langzeiterkran-
kungen kompensieren zu kön-
nen. Weiterhin würden die 
Digitalisierung des Strafvoll-
zuges vorangetrieben und das 

zentrale behördliche Gesund-
heitsmanagement sowie das 
Coaching- und Supervisions-
angebot erhöht, um die psy-
chische Belastbarkeit der Mit-
arbeiter zu stärken.

Trotz 277 nicht belegter Haft-
plätze halte das Land weiter an 
den bestehenden Standorten 
fest, um eine effektive Binnen-
differenzierung zu ermöglichen 
und eine optimale Resozialisie-
rung zu sichern. Dies werde 
durch weitere bauliche Verän-
derungen in den Justizvollzugs-
anstalten erreicht. 

< Zukunftsperspektiven 
gefordert

Im weiteren Verlauf des 
 Gesprächs setzte sich der 

BSBD- Landesvorstand für 
mehr Anreize und Zukunfts-
perspektiven für die Mitar-
beiter ein. Auf diese Weise 
sollen die Motivation ge-
stärkt, der Konkurrenzdruck 
bei der Nachwuchsgewin-
nung gemildert und die Per-
sonalflucht gebremst wer-
den. Konkret wurden in dem 
Zusammenhang die Moderni-
sierung der Entgeltordnung 
und der Laufbahnverord-
nung, die Einführung eines 
prüfungsfreien Bewährungs-
aufstiegs in den gehobenen 
und höheren Dienst, die An-
passung und Erhöhung der 
Zulagen sowie die Einführung 
einer Erschwerniszulage an-
gesprochen.

Außerdem warb der BSBD- 
Landesvorstand bei der Minis-
terin um Unterstützung für 
die Wiedereinführung einer 
bundeseinheitlichen Besol-
dung. Auch die Anhebung 
der Höchstaltersgrenze  
für Einstellungen in den  
Vor bereitungsdienst sowie  
die Übernahme der befristet 
eingestellten Tarifbeschäftig-
ten in den Justizvollzugsan-
stalten wurden angeregt. 

Ein weiterer Vorschlag des 
BSBD-Landesvorstands zielte 
darauf ab, den Justizwacht-
meistern aufgrund vieler ge-
meinsamer Schnittstellen die 
Teilnahme an Fortbildungsver-
anstaltungen des Justizvoll-
zugsdienstes zu ermöglichen. 

Wegen der strukturellen  
Auswirkungen der Erhöhung 
des Eingangsamtes von A 4 
nach A 5 stellte Justizministe-
rin Bernhardt eine Überprü-
fung des Abstandsgebots 
zwischen den Besoldungs-
gruppen zum Ende des  
Jahres in Aussicht.

 _
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DPolG-Landesvorstand 
bei Innenminister Pegel
Wichtige DPolG-Forderungen hat der Landesvor-
stand der DPolG M-V unter Leitung des Landes-
vorsitzenden Ronald Müller am 11. März 2024 in 
einem zweistündigen Gespräch mit dem Minister 
für Inneres, Bau und Digitalisierung, Christian  
Pegel, in Schwerin erörtert. 

Zu den Forderungen zählten 
die Einrichtung einer Gedenk-
stelle für die im Dienst verstor-
bene Einsatzkräfte des Landes 
und die Wiedereinsetzung der 
Ruhegehaltsfähigkeit der Poli-
zeizulage in M-V ebenso wie 
die Inkraftsetzung von § 17 a 
ff. der Erschwerniszulagenver-
ordnung in M-V, die laufbahn-
rechtliche Steigerung der At-
traktivität des Polizeidienstes 
in M-V sowie die Einführung 
von Distanzelektroimpuls-
geräte (DEIG) im polizeilichen 

Streifendienst. Auch wenn 
nicht gleich in allen Fragen 
eine Lösung gefunden wurde, 
war das Gespräch wegen des 
gegenseitigen Meinungsaus-
tauschs im Hinblick auf schritt-
weise Verbesserungen für die 
Polizistinnen und Polizisten 
wichtig. 

Neben dem Landesvorsitzen-
den Ronald Müller nahmen die 
Vorstandsmitglieder Christin 
Lauche, Volker Walther und 
Uwe Kaatz an der Unterredung 

teil. Damit im Ministerium die 
von der DPolG M-V angespro-
chenen Themen nicht in Ver-
gessenheit geraten, übergab 
Ronald Müller die gewerk -
schaftlichen Forderungen am 
Ende des Gesprächs nochmals 
schriftlich an den Minister. 

„Wir bleiben natürlich an den 
Themen dran und werden uns 
weiter für die Verbesserung 
unserer dienstlichen Bedingun-
gen einsetzen“, unterstrich der 
DPolG-Landes vorsitzende nach 
dem Ministergespräch im 
Innen ministerium.

 _
BDR-Vorstand bereitet 
Spitzengespräch vor
Der Vorstand des BDR-Landesverbandes hat am  
6. März 2024 in Rostock die Themen aufbereitet, 
die bei einem Gespräch mit der Ministerin für  
Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz,  
Jacqueline Bernhardt, am 19. April 2024 auf-
gegriffen werden sollen.

Dazu zählen einmal mehr die 
sich hinziehende Beurteilungs-
runde, die Personalausstattung 
und die unzureichende Beför-
derungssituation, auch im Hin-
blick auf die Wahrung des Ab-
standsgebots. 

Die Vorstandsmitglieder waren 
sich darüber einig, dass die Mi-
nisterin besonders nachdrück-
lich auf die außerordentlich  
belastende Situation der Kolle-
ginnen und Kollegen aufgrund 
des Personaleinsparungskon-

zepts hingewiesen und auch 
an ihre diesbezüglichen Ver-
sprechen erinnert werden 
müsse.

Bei der Landesvorstandssit-
zung wurden außerdem der 
anstehende Meinungsaus-
tausch im Rahmen der  
Hamburger Gespräche mit 
den übrigen nördlichen Lan-
desverbänden sowie die  
Tagung des BDR-Bundesprä-
sidiums im April in Berlin vor-
bereitet.

 _
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Zukunftskongress des SBB
Der SBB Zukunftskongress am 25. März 2024 in der Kunsthalle des Dresdner Penck Hotels hat füh-
rende Experten aus den Bereichen von Zukunftsforschung, Wissenschaft und Digitaler Verwaltung 
versammelt, um wegweisende Entwicklungen im kommenden Jahrzehnt zu diskutieren.

Unter dem Motto „Gemein-
sam mehr erreichen. Heute. 
Morgen. Übermorgen. Zu-
kunftskongress des SBB“ bot 
der Kongress eine Plattform 
für den Austausch von Visio-
nen, Ideen und Innovationen, 
die in den nächsten Jahren 
den öffentlichen Dienst und 
seine Interessenvertretungen 
prägen werden. Im Folgenden 
fassen wir die Highlights und 
Erkenntnisse dieses wegwei-
senden Ereignisses zusam-
men, durch das unserer Mode-
ratorin Manja Kropp charmant 
und eloquent geführt hat.

< Seidler: Beschäftigte 
brauchen Perspektiven 

Eröffnet wurde der Kongress 
von der SBB Landesvor-

sitzenden Nannette Seidler. 
In ihrer Einführung ging sie 
auf die Herausforderungen 
unserer Zeit ein und betont: 
„Als Gewerkschaften sehen 
wir uns in der Verantwortung 
für unsere Mitglieder – also 
für die jetzigen, aber auch  
die künftigen Kolleginnen 
und Kollegen. 

Beschäftigte müssen ernst 
und mitgenommen werden. 
Sie wollen wissen, wofür sie 
etwas tun. Die Sinnhaftigkeit 
einer Aufgabe ist essenziell. 
Beschäftigte brauchen Pers-
pektiven, sie brauchen Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Wer 
Leistungsträger ist, sich aber 
nicht entwickeln kann, weil es 
die starren Regeln nicht mög-
lich machen, wird an anderer 

Stelle nach einer Chance  
suchen.“

< Härtling: positive  
Wahrnehmung des  
öffentlichen Dienstes

Prof. Dr. Samia Härtling, Pro-
rektorin für Lehre und For-
schung, Leitung Sächsisches 
Institut für VerwaltungsInno-
vation Meißen (SIVIM), äußerte 
sich zuversichtlich zum Thema 
„Verwaltung der Zukunft.   
Was erwartet die Menschen?“ 

„Der öffentliche Dienst wird 
überwiegend als attraktiv und 
leistungsfähig wahrgenom-
men. Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen erwarten 
zuverlässige und kompetente 
Mitarbeitende und gut ver-

ständliche sowie zunehmend 
digitale Verwaltungsvorgänge. 
Auch die Bediensteten selbst 
streben nach einer Moderni-
sierung ihrer Tätigkeiten und 
bilden sich dafür bereitwillig 
fort. 

Mehr Freiraum für eigenver-
antwortliches Arbeiten, eine 
professionelle Führungskultur, 
individuelle Entwicklungsmög-
lichkeiten sowie die Integrati-
on modernster technischer 
Möglichkeiten sind Forderun-
gen, die von Nachwuchskräf-
ten und erfahrenen Bediens-
teten gleichermaßen für die 
Verwaltung der Zukunft for-
muliert werden. Behörden 
müssen hierfür Konzepte, 
Raum und Zeit schaffen, Aus-
bildungsstellen müssen die 
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Kompetenzen der Zukunft 
 bereits heute in ihre Lehrpro-
gramme aufnehmen können, 
die Bediensteten müssen mit 
klugem Kopf und weitem Her-
zen ihre Anpassungs- und 
 Lernbereitschaft zeigen dürfen 
und in der Politik müssen die 
Rechtsgrundlagen für einen 
innovativen öffentlichen 
Dienst reflektiert werden. 
 Verwaltung und Justiz sind für 
Bürgerinnen und Bürger auch 
in Zukunft ein sichtbarer Teil 
staatlichen Handelns und tra-
gen wesentlich zum Vertrauen 
in Demokratie und Rechts-
staatlichkeit bei. Deshalb ist 
bereits heute jedes Verände-
rungsprojekt eine Investition 
in die Verwaltung der Zu-
kunft.“

< Popp: Wir brauchen  
Modernisierungs- und 
Digitalkompetenz

Prof. Thomas Popp, Staatsse-
kretär für Digitale Verwaltung 
und Verwaltungsmodernisie-
rung, Mitglied der Sächsischen 
Staatsregierung und Beauf-
tragter für Informationstech-
nologie (CIO) des Freistaates 
Sachsen, führte zum Thema 
„Sachsen 2030 – öffentliche 
Verwaltung im Wandel der 
Zeit“ die Wege aus, die künftig 
zum Ziel führen werden. „Der 
Freistaat Sachsen verdient eine 

leistungsfähige Verwaltung, 
die Recht und Ordnung garan-
tiert, Wohlstand und gesell-
schaftliche Entwicklung er-
möglicht. Die politisch 
gewollten und rechtlich nor-
mierten Aufgaben können nur 
mit kompetenten und moti-
vierten Kolleginnen und Kolle-
gen erfüllt werden. Wir brau-
chen Modernisierungs- und 
Digitalkompetenz auf allen 
 Hierarchieebenen.“

< Jánszky: Blick über  
den Tellerrand

Zukunftsforscher Sven Gábor 
Jánszky ermöglichte in sei-
nem Vortrag „Zukunft! Ein-
fach abwarten oder selbst ge-
stalten?“ einen Blick über den 
Tellerrand. Wie stellen wir uns 
für die nächsten zehn Jahre 
auf? Welchen Weg wollen wir 
gehen, welchen nicht? Jánszky 

zeigte für die nächsten Jahre 
folgende dominierende 
Trends auf: „Bis etwa 2030/35 
wird die Ära der Vollbeschäfti-
gung mit zwei bis fünf Millio-
nen fehlenden Arbeitskräften 
andauern. Dies führt dazu, 
dass das Modell der Langzeit-
anstellung nur noch auf circa  
40 Prozent der arbeitenden 
Menschen zutreffen wird.  

20 Prozent werden als Selbst-
ständige arbeiten und 40 Pro-
zent als ‚Projektarbeiter‘. 
 Projektarbeiter wechseln 
selbstbestimmt ihre Jobs und 
Arbeitgeber von Projekt zu 
Projekt, also etwa alle sechs 
bis 18 Monate. Sie leben kei-
neswegs prekär, sondern ge-
hören zu den kompetentes-
ten Beschäftigten auf dem 
Arbeitsmarkt.

Der gegenwärtige Anspruch 
von 60 Prozent der Beschäf-
tigten an Sicherheit und Soli-
darität wird sich also stark 
verändern und damit auch 
das bisherige Ideal der Ge-
werkschaftsarbeit. Darauf 
müssen und werden Gewerk-
schaften reagieren. 

Nach 2035 dreht sich die 
 Situation dann durch die 
Kompetenzsteigerung der 

künstlichen Intelligenz 
erneut um 180 Grad. Ab   
die sem Zeitpunkt wird das 
Volumen der in Deutschland 
verfügbaren Lohnarbeit  
stark sinken, auf unter  
acht Stun den pro Tag je 
Beschäftigtem.“ 

Ein weiterer Großtrend bis 
2030 sei die technologische 

Entwicklung der künstlichen 
Intelligenzen, Quanten-
computer und humanoiden 
 Roboter. „Schon heute über-
nehmen GPT-Tools in be-
stimmten Tätigkeitsberei-
chen bis zu 66 Prozent der 
menschlichen Tätigkeiten. 
Dies sorgt für eine erhebliche 
Produktivitätssteigerung der 
Unternehmen und für eine 
Abschwächung der Auswir-
kungen des Fachkräfteman-
gels. Aber wie bei jedem gro-
ßen technologischen Wandel 
in der Historie nimmt diese 
Entwicklung einer großen 
Anzahl von Mitarbeitenden 
auch ihre bisherigen Tätig-
keiten weg. Wir sind in der 
historischen Sondersituation, 
dass dabei in Deutschland 
wegen des demografischen 
Trends keine nennenswerte 
Massenarbeitslosigkeit ent-
stehen wird. Aber es entsteht 

die Notwendigkeit zur 
 grundlegenden Umquali-
fizierung einer großen  
Anzahl von Menschen.  
Diese technologischen Ent-
wicklungen sind nicht auf-
haltbar.  Sie sind gestaltbar 
für diejenigen, die an der 
Spitze der Entwicklung sind 
und entsprechend die  
Regeln prägen.“

 _

< Die Referenten mit der Landesvorsitzenden Nannette Seidler (links) und der Moderatorin Manja Kropp (rechts)

< Sven Gábor Jánszky
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Online-Veranstaltung der SBB Frauen

„Mental Load“
„Was ist das? Habt ihr schon einmal von ‚Mental Load‘ gehört?“ fragte Referentin Stefanie Mädel  
(Psychologin, Mental Health Coach) zu Beginn der gleichnamigen Informationsveranstaltung am  
5. März 2024. Organisiert durch den Vorstand der SBB Frauen fand das Seminar aufgrund des großen  
Interesses online statt.

In ihrem Vortrag ging die 
 Referentin detailliert auf den 
„Stress im Kopf – die unsicht-
bare Denkarbeit“ ein, die jede 
und jeder im Beruf und im Pri-
vatleben kennt. Es ist allseits 
bekannt, dass es bei unbezahl-
ter Arbeit eine geschlechtsspe-
zifische Ungleichheit gibt und 
gerade für uns Frauen die Be-
lastung außerordentlich viel-
fältig ist. Es beginnt damit, 
„Kleinigkeiten“ zu planen, zu 

koordinieren, zu organisieren 
und umzusetzen: Geschenke 
für Kindergeburtstag zu be-
sorgen, Kind abzuholen, Prä-
sentationen fertigzustellen,  
Arzttermin für den pflege-
bedürftigen Vater zu vereinba-
ren, den Rückruf beim Kunden 
nicht zu vergessen, Abendes-
sen vorzubereiten und vieles 
mehr – natürlich als unbezahl-
te Arbeit ohne Wertschätzung.

< Die Last des  
„Dran-Denkens“

All das summiert sich im All-
tag zu einem großen, teilweise 
erdrückenden „Berg“ an Aufga-
ben, den wir im Kopf behalten 
müssen. Wir tragen die Last 
des „Dran-Denkens“, wir tra-
gen die Verantwortung für 
viele Fürsorgeaufgaben und 
für Gefühlsarbeit bei der Kin-
derbetreuung, Pflege von An-

gehörigen, Hausarbeit, im Be-
ruf und Ehrenamt.

Die Referentin untermauerte 
ihrem Vortrag mit interessan-
ten Zahlen, Daten und Fakten 
(Männer/Frauen) zum Anteil 
der kognitiven Arbeit im 
Haushalt, zum Anteil der Kin-
derbetreuung während der 
Pandemie, zur Reduktion der 
Arbeitszeit, zur Aufgabenauf-

teilung im Haushalt … zum 
Bruttostunden verdienst 2023. 
Die Zahlen bestätigen das 
herkömmliche „Sie-macht-
das-schon-Syndrom“. 

< Frauen haben kein 
„Kümmer-Gen“!

„Ist Kümmern weiblich?“– 
Hält uns der Muttermythos 
immer noch in überholten 
Rollenmodellen fest? Dazu 

stellte Stefanie Mädel aus-
drücklich klar: Frauen haben 
kein „Kümmer-Gen“, aber sie 
haben mehr Erfahrung im 
Kümmern, sie sind daran  
gewöhnt. 

Nicht die Mutterrolle bremst 
Karrierewünsche von Frauen, 
sondern oftmals die Unter-
nehmenskultur und die feh-
lende soziale Unterstützung.

Jede kennt das Gefühl „es ist 
mir zu viel“ oder die Glaubens-
sätze: „wenn ich nicht dran 
denke, tut es keiner“, „ich 
kann das am besten“, „ich 
muss es allen recht machen“, 
„ich muss es perfekt machen“, 
„ich muss alles allein ma-
chen“, „ich habe keine Zeit für 
meine Bedürfnisse“, „ich kann 
das nicht ändern“ …

< Hilfe annehmen und 
„Nein“ sagen lernen

Die Referentin zeigte die kon-
kreten Folgen von derartigen 
Überlastungssituationen auf 
und eröffnete praktikable Aus-
wege: Der erste Schritt ist stets 
über die „Mental Load“, das 
heißt die mentale Belastung, 
mit Kollegen und Familie 
sachlich (ohne Vorwürfe) zu 
reden, anstehende Aufgaben 
offenzulegen, Hilfe einzufor-
dern und anzunehmen (Ver-
antwortung abgeben, auch 
Oma, Opa, Nachbarn einbe-
ziehen), Erwerbs tätigkeit und 
Care- Arbeit gleichzusetzen 
und Prioritätenlisten zu ma-
chen (und im Chaos auch zu 
beachten). Ebenso wichtig: 
anderen auch Kompetenzen 
zuzusprechen und sie zu 
„empowern“. „Nein“ sagen 
lernen. Weniger von sich und 
mehr von anderen erwarten 
(weitere Tipps: gut für sich 
selbst sorgen, Pausen einpla-
nen, Zeit für Genuss).

Wir danken Frau Mädel für 
ihre realitätsbezogene Einfüh-
rung in das Thema, die prakti-
schen Lösungshilfen und ihre 
ausführlichen Antworten auf 
die Fragen in der anschließen-
den Diskussion.

 _
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Aus den Mitgliedsgewerkschaften

Dienstherren stehen nicht über dem 
Grundgesetz
Am 26. Februar 2024 hat der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Pirna, Tim Lochner, sein  
neues Amt angetreten. Bei seiner Wahl im Dezember 2023 hatte Lochner mit seiner Aussage vor  
den Medien „Ich werde versuchen, die Mitarbeiter im Rathaus möglichst einzeln kennenzulernen – 
und auf Loya lität prüfen“ Irritationen ausgelöst

In einer Presseerklärung am 
Tag von Lochners Amtsantritt 
hat die komba gewerkschaft 
sachsen diese mediale Macht-
demonstration eines obersten 
Dienststellenvorgesetzten in 

aller Deutlichkeit zurückge-
wiesen. Die persönliche Treue 
der Mit arbeiter zum neuen 
Stadtoberhaupt dürfe nicht 
über die wichtigsten Werte 
der Kernstruktur unseres 

 Gemeinwesens in Deutschland 
gestellt werden! Im Vorfeld 
hatte der komba Landesvor-
stand den Personalrat und ei-
nige Beschäftigte der Stadt-
verwaltung Pirna kontaktiert. 

Die Verunsicherung über den 
neuen Dienstherrn sei dabei 
sehr deutlich geworden.

www.komba-sachsen.de, 
Landesvorstand 

Halbzeit beim Volksantrag

„5 Tage Bildungszeit für Sachsen“ läuft
Mit 21 000 Unterschriften am 23. Februar wurde 
die zweite Halbzeit für den Volksantrag  
„5 Tage Bildungszeit für Sachsen“ eingeläutet.

In fast allen Bundesländern 
 haben Arbeitnehmerinnen  
und Arbeitnehmer einen ge-
setzlichen Anspruch auf jähr-
lich fünf Tage Freistellung  
für individuelle Fortbildung.  
In Sachsen dagegen gibt es  
keine gesetzliche Regelung. 
Das wollen wir gemeinsam 
 ändern! Profitieren von dem 
Gesetz werden neben den Be-
schäftigten in den Betrieben 
auch die Arbeitgeber, die Bil-
dungsanbieter und viele Ehren-
amtliche in Vereinen und sozia-
len Einrichtungen. 

Die für die „Arbeitnehmerfrei-
stellung“, wie die Bildungszeit 
in einigen anderen Bundeslän-
dern heißt, vorgesehenen The-
men beschränken sich nicht 
nur auf die berufliche Weiter-
bildung. Sie umfassen alle Be-
reiche des gesellschaftlichen 

Lebens und zielen auf die Ver-
mittlung von Kompetenzen 
ab, die Orientierung, Teilhabe, 
Karrierechancen und ein 
selbstbestimmtes und lebens-
wertes Arbeiten und Leben 
ermög lichen. Dazu zählen zum 
Beispiel Sprach- und Rhetorik-
kurse, Computerschulungen, 
Seminare über ehrenamtliche 
Arbeit, Trainer- und Übungs-
leiterausbildungen und vieles 
andere mehr. Denkbar sind 
alle Facetten der beruflichen, 
politischen, sozialen, ehren-
amtsbezogenen und kultu-
rellen Bildung. Für jeden ist 
etwas dabei.

Am „Internationalen Tag der 
Bildung“, dem 24. Januar 2024, 
starteten dazu viele  Aktionen. 
Der BTB Sachsen hatte zum 
Beispiel seine Mitglieder in ei-
ner Info aufgefordert, die Ak-

tion zu unterstützen und dazu 
allen Vertrauensleuten in den 
Dienststellen Unterschriften-
listen mit folgender Kurzbe-
schreibung übersandt: „Wir 
wollen für euch, für uns alle, 
einen Rechtsanspruch auf fünf 
Tage Bildungszeit in Sachsen 
durchsetzen. Denn nur in 
Sachsen und Bayern ist dieses 
Recht bisher nicht verankert. 
Das darf doch nicht so blei-
ben, oder?“ Die ersten Listen 
sind zurück und weitere wur-
den angefordert.

Der SBB konnte als Zentrale für 
unsere Fachgewerkschaften 
Mitte März 2024 weitere 250 
ausgefüllte Unterschriftenlis-
ten an das Bündnis übergeben, 
das den Volks antrag zur Ein-
führung von fünf Tagen Bil-
dungsfreistellung organisiert. 
Neben dem SBB und verschie-
denen Fachgewerkschaften 
 gehören dem Bündnis mehr  
als 60 Organisationen an. Der 
Startschuss der Unterschrif-
tensammlung ist im vergange-
nen September gefallen.

< Mindestens 40 000 
Unterschriften

Bis zum Sommer sollen  
es mindestens die 40 000 
Unterschriften werden, die 
notwendig sind, damit der 
Volksantrag im Landtag 
 behandelt wird. In der Ge-
schäftsstelle des SBB, die als 
Unterschriftenbüro dient, 
kann man unterschreiben 
oder Listen erhalten. Listen 
können unsere Kolleginnen 
und Kollegen auch bei den 
Fachgewerkschaften BTB, 
DSTG, DVG, GDL, komba ge-
werkschaft sachsen, SLV und 
vbba, die die Aktion eben-
falls als Bündnispartner un-
terstützen, erhalten. Ausge-
füllte Listen können dort 
auch wieder abgegeben 
 werden.

Mehr Informationen  
unter www.sbb.de. 

André Ficker, vertretender 
Landesvorsitzender SBB 
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dbb frauenvertretung sachsen-anhalt

„Zeitpolitik“ ist Politik für mehr  
Gleichberechtigung!
Männer und Frauen verbringen ihre Zeit unterschiedlich. Dies wurde nicht zuletzt durch die Veröffent-
lichung des Statistischen Bundesamtes – einen Tag vor dem Equal Care Day am 29. Februar 2024 – deut-
lich: Demnach verbringen Frauen im Schnitt eine Stunde und 17 Minuten mehr Zeit mit Haushalt und 
Sorgearbeit.

Diese auch Care-Arbeit  
genannte Arbeitszeit wird 
nicht entlohnt und führt  
häufig in eine Teilzeitfalle.  
Das wird nicht zuletzt durch 
die Tatsache unterstrichen, 
dass Deutschland im Ver-
gleich mit allen OECD-Länder 
eine der höchsten Teilzeit-
erwerbsquoten bei den Frau-
en hat. 

Insgesamt hat es zwar  
gegenüber früheren statisti-
schen Erhebungen eine Annä-
herung zwischen Männern 
und Frauen in Bezug auf 
Care-Arbeit gegeben. Aller-
dings ist der Zeitaufwand der 
Frauen für Care-Arbeit im 
Vergleichszeitraum auch um 
20 Minuten angestiegen.

< Negative Auswirkungen 
auf Altersversorgung

Vor allem Frauen kümmern 
sich sowohl in Paarbeziehun-
gen als auch als Alleinerzie-
hende vorrangig um Haus-
halt, Kinder und Pflege von 
Angehörigen. Gerade im Le-
bensalter zwischen 25 und  
45 Jahren bedeutet diese 
Kombination von Erwerbs-
arbeit und unbezahlter Arbeit 
eine hohe Belastung für Frau-
en, die zudem noch negative 
Auswirkungen auf ihre Alters-
versorgung hat. Denn Alters-
vorsorge wird für die unbe-
zahlte Arbeit nicht getroffen. 
Männer hingegen verbringen 
täglich eine Stunde mehr  
Zeit mit Beruf und Bildung – 
bezahlt und renten wirk - 
sam.

< Gender Pay Gap 

Der Gender Pay Gap lag für 
Ostdeutschland bei 7 Prozent 
gegenüber 19 Prozent in West-
deutschland. Dies erscheint 
auf den ersten Blick positiv, 
wird aber durch die Tatsache 
relativiert, dass der geringere 
Gender Pay Gap in Ostdeutsch-
land durch eine höheren Er-
werbstätigkeit von Frauen und 
durch ein insgesamt geringeres 
Lohnniveau entsteht. Zudem 
arbeiten Frauen in Ostdeutsch-
land häufiger im öffentlichen 
Dienst, also da, wo Tariflohn 
gezahlt wird.

Im Vorgriff auf den Internatio-
nalen Frauentag am 8. März 
2024 hatten der Landesfrauen-
rat Sachsen-Anhalt sowie die 
Landesgleichstellungsbeauf-
tragte Sarah Schulze am  
6. März 2024 – am Tag des 
Equal Pay Day – zu einer zen-
tralen Frauentagsveranstal-
tung eingeladen. Der Vorstand 
der dbb frauenvertretung sach-
sen-anhalt mit Michaela Neer-
sen an der Spitze sowie ihre 
beiden Stellvertreterinnen Ja-
nine Dietz und Karen Eschner 
folgten dieser Einladung nach 
Weißenfels in „Schumanns 
Garten“.

< „Gleichberechtigung 
passiert nicht von allein“ 

Neersen konstatierte an die-
sem Tag: „Gleichberechtigung 
passiert nicht von allein. Hier 
fehlt es aktuell an einem kla-
ren politischen Willen. Gleich-
berechtigung, auch in der Sor-

gearbeit, muss vielmehr durch 
entsprechende gesetzliche 
Rahmenbedingungen gewollt 
und eingefordert werden. Die 
Bundesregierung jedoch kürzt 
das Elterngeld. Und die im Koa-
litionsvertrag versprochene 
Lohnersatzleistung bei pflege-
bedingten Auszeiten vom Be-
ruf scheint in Vergessenheit zu 
geraten.“ 

Gleichberechtigung könne aber 
auch ein Weg sein, dem vielbe-
tonten Fachkräftemangel zu 
begegnen. „Neue Arbeitszeit-
modelle, flexiblere Arbeitszei-
ten, geteilte Führungspositio-
nen und familienfreundlichere 
Arbeitsbedingungen müssen 
zukünftig zu einem modernen, 
starken öffentlichen Dienst ge-
hören“, bekräftigte Neersen.

 _
 

< „Zeit ist eine Dimension von Gerechtigkeit!“ Sarah Schulze, Landesgleich-
stellungsbeauftragte Sachsen-Anhalt, Michaela Neersen, Vorsitzende 
der dbb frauenvertretung sachsen-anhalt, Janine Dietz, erste stellvertre-
tende Vorsitzende der dbb frauenvertretung sachsen-anhalt, Karen 
 Eschner, stellvertretende Vorsitzende der dbb frauenvertretung sachsen- 
anhalt (von links)

©
 d

bb
 fr

au
en

ve
rt

re
tu

ng
 s

ac
hs

en
-a

nh
al

t

> dbb regional magazin | April 2024

dbb regional

12

>

Sa
ch

se
n-

A
nh

al
t



Klage gegen verordnete Mehrarbeit  für Lehrer

Oberverwaltungsgericht hält  
Extrastunde für rechtmäßig
In Sachsen-Anhalt müssen Lehrerinnen und Lehrer seit April 2023 eine Stunde länger pro Woche unter-
richten. Für Grundschullehrkräfte bedeutet dies, dass sie nun 28 statt bisher 27 Stunden, für Lehrkräfte 
aller weiterführenden Schulen statt 25 nun 26 Unterrichtsstunden pro Woche unterrichten sollen.

Am 7. März 2024 hat das Ober-
verwaltungsgericht (OVG) in 
Magdeburg die eingeführte 
zusätzliche Unterrichtsstunde 
für rechtmäßig erklärt. Tho-
mas Gaube, stellvertretender 
Vorsitzender des dbb sach-
sen-anhalt und Vorsitzender 
des Philologenverbandes 
Sachsen-Anhalt, sagte: „Wir 
sind von dem Urteil sehr ent-
täuscht.“ 

Gaube weiter: „Die Vorgriff-
stunde ist ein personalwirt-
schaftliches Instrument mit 
einmaligem, kurzzeitigem Ef-
fekt auf die Unterrichtsver-
sorgung, aber langfristigen 
negativen Auswirkungen. 
Während andere Länder dar-
um ringen, gerade in Zeiten 
akuten Lehrermangels die Ar-
beitsbedingungen von Lehr-
kräften zu verbessern, sie 
möglichst lange im Berufsle-
ben zu halten, wird in Sach-
sen-Anhalt einfach draufge-
packt. Die Unzufriedenheit in 
den Lehrerzimmern steigt 
weiter. Lehrerinnen und Leh-
rer flüchten sich in die Teil-
zeitbeschäftigung und den 
vorzeitigen Ruhestand, die 
Krankenstände steigen. Sach-
sen-Anhalt verliert als Ar-
beitsstandort für Lehrkräfte 
an Attraktivität.“ 

< „Vorgriffstunde“ mit hö-
herem Recht vereinbar

Aus der Sicht des Gerichts ist 
die entsprechende Verordnung 
des Bildungsministeriums 
nicht zu beanstanden. Die Kri-
tik zweier Lehrer, die Stunde 
sei eine Erhöhung der Arbeits-

zeit, wies das Gericht zurück. 
Die „Vorgriffstunde“ sei mit 
höherem Recht vereinbar. Es 
handele sich nicht um eine Er-
höhung der Regelarbeitszeit, 
sondern um eine Verschiebung 
der Arbeitszeit, so die Begrün-
dung des Vorsitzenden Rich-
ters. 

< Anordnung umstritten

Die Anordnung durch das Bil-
dungsministerium Sachsen-
Anhalt war von Anfang an  
umstritten. Bereits nach Be-
kanntwerden der Einführung 
dieser Vorgriffstunde haben 
sich die Lehrerverbände im dbb 
sachsen-anhalt mit Nachdruck 
gegen diese Art der verschlei-
erten Arbeitszeiterhöhung  
der Lehrerinnen und Lehrer  
gewehrt. 

< Heftige Kritik der dbb 
Lehrergewerkschaften 

Dietmar Frühauf, Vorsitzender 
des Sekundarschullehrerver-

bandes (SLV) Sachsen-Anhalt: 
„Von Beginn an war die Einfüh-
rung der Vorgriffstunde ein  
unüberlegter, chaotisch orga-
nisierter und schlecht vor-
bereiteter Schnellschuss der  
Landesregierung, um personal-
technische Löcher auf Kosten 
der Lehrerinnen und Lehrer zu 
stopfen. Umso enttäuschender 
ist jetzt das Urteil des OVG. Es 
wäre besser gewesen, gemein-
sam mit den Gewerkschaften 
an Problemlösungen zu arbei-
ten.“ 

Genauso sieht es der Verband 
Bildung und Erziehung (VBE) 
Sachsen-Anhalt: „Die Einfüh-
rung geschah völlig übereilt 
und über die Köpfe der Lehrer 
hinweg. Bis heute sind die ge-
nauen Bedingungen für den 
späteren Abbau der angesam-
melten Überstunden nicht klar 
genug geregelt“, so Torsten 
Wahl, Vorsitzender des VBE 
Sachsen-Anhalt. Wenn zum 
Beispiel die Unterrichtsversor-
gung an einer Schule besser sei 

als die einer anderen, kann dies 
Personalmaßnahmen wie Ab-
ordnungen, nach sich ziehen. 
„Da rechnet sich auch die Vor-
griffstunde nicht“, erklärt 
Wahl. Vielerorts gebe es nicht 
einmal 90 Prozent Unterrichts-
versorgung, insbesondere an 
Sekundar- und Gemeinschafts-
schulen. Und die Zahl der Schü-
lerinnen und Schüler werde in-
nerhalb der nächsten Jahre 
weiter steigen.

< Wichtiges Signal

Das Bildungsministerium Sach-
sen-Anhalt hat die Entschei-
dung des Oberverwaltungsge-
richts begrüßt: „In Zeiten des 
Fach- und Lehrkräftemangels 
ist dies ein wichtiges Signal für 
die beste Bildung für die Kinder 
Sachsen-Anhalts. Die Maßnah-
me ist schlichtweg notwendig, 
denn Bildung ist der Schlüssel 
zur Zukunft, und es liegt in un-
serer Verantwortung, sicherzu-
stellen, dass keine Schülerin 
und kein Schüler aufgrund von 

< Torsten Wahl, Vorsitzender des 
VBE Sachsen-Anhalt

< Dietmar Frühauf, erster Landes-
vorsitzender des SLV Sachsen-
Anhalt

< Thomas Gaube, stellvertreten-
der Landesvorsitzender des dbb 
sachsen-anhalt und Vorsitzen-
der des PhVSA
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Personalmangel benachteiligt 
wird. Den Lehrkräften im Land 
danke ich für ihr großes Enga-
gement in schwierigen Zeiten“, 
so Bildungsstaatssekretär Jür-
gen Böhm in einer Pressemit-
teilung des Bildungsministeri-
ums.

Zuvor hatte im Januar 2024 das 
Land in einem anderen Rechts-
streit wegen der Extrastunde 
eine juristische Niederlage er-

litten. Hier hatte eine Lehr-
kraft, die in Teilzeit beschäftigt 
ist, beim Arbeitsgericht Stendal 
Klage eingereicht und recht be-
kommen. Eine weitere Klage 
einer 60-jährigen Grundschul-
lehrerin ist noch offen. Diese 
hatte die Vorgriffstunde ver-
weigert und wurde im August 
2023 vom Landesschulamt 
fristlos entlassen. Der Prozess-
auftakt war im November letz-
ten Jahres in Stendal. Am 18. 

April 2024 entscheidet das Ar-
beitsgericht Stendal, ob die 

Grundschullehrerin zurück ins 
Klassenzimmer darf.

 _
Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer

Deutsche Bahn setzt Provokation fort!
Der Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen 
Bahn (DB) AG schien bei Redaktionsschluss noch festgefahren. Seitens der Deutschen Bahn ist weiter-
hin kein Einlenken zu einem vernünftigen Angebot zu erkennen. „Dass wir als GDL an Maximalforde-
rungen festhalten, ist ein Vorwurf der DB AG, der einfach nicht der Wahrheit entspricht“, betont Ro-
nald Kampe, stellvertretender Vorsitzender GDL – Bezirk Mitteldeutschland.

Kampe weiter: „Die Tarifver-
träge, die mit circa 30 Wettbe-
werbsbahnen (15 000 Mitar-
beiter) abgeschlossen wurden, 
basieren nicht auf unseren 
Ausgangsforderungen. Sie 
wurden mit den Unternehmen 
in Verhandlungen moderat 
 angepasst, sodass eine Wert-
schätzung der Kolleginnen und 
Kollegen für ihre geleistete 
 Arbeit stattfindet.“

Auch sei die steuerfreie Infla-
tionsausgleichsprämie erfolg-
reich mit den Unternehmen 
endverhandelt worden und die 
Lokführer erhalten die vollen  
3 000 Euro. Ziel der GDL sei und 
bleibe, in Deutschland einheit-
liche Tarife im Eisenbahnsektor 
durchzusetzen. 

„Leider ist der sogenannte 
Bahnprimus DB AG kaum zu 
bewegen, den Kolleginnen und 
Kollegen eine vernünftige 
Wertschätzung in Form eines 
Tarifvertrages zugutekommen 
zu lassen. Lieber haut der 
Bahnvorstand – mit Abseg-

nung des Aufsichtsrates – sich 
selbst die Taschen voll. Ein selt-
sames Verhalten, das natürlich 
Fragen bei der Belegschaft auf-
ruft“, kritisiert Kampe. 

< Einseitige  
Berichterstattung

Den Medien warf Rüge einsei-
tige Berichterstattungen über 
den Tarifkonflikt vor. Bundes-
vorsitzender Claus Weselsky 
werde oft als „selbstherrlich“ 
bezeichnet. Dies sei nicht mehr 
hinnehmbar. Denn die bereits 
erzielten Ergebnisse mit ande-
ren privaten Bahnunterneh-
men zeichneten ein anderes 
Bild: „Abzulehnen, was bereits 
bei anderen Eisenbahnver-
kehrsunternehmen für über  
15 000 Eisenbahner Anwen-
dung findet, ist nicht nach-
vollziehbar“, so Kampe. 

Viele Fakten würden in der Au-
ßendarstellung nicht differen-
ziert und die GDL als nicht 
kompromissbereit dargestellt, 
zum Beispiel bei der Anwen-

<  Hintergrund

Vor knapp einem Jahr – im Januar 2023 – hatte Sachsen-Anhalts 
Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) die Bildung zur Chefsache 
erklärt und einen Bildungsgipfel einberufen. Wesentliches Ergeb-
nis dieses bildungspolitischen Dialogs war die Einführung der Vor-
griffstunde ab April 2023. Die Lehrkräfte können selbst entschei-
den, ob die zusätzliche Unterrichtsstunde vergütet oder auf einem 
Arbeitszeitkonto gesammelt und später abgebummelt wird.

< Ronald Kampe, stellvertretender Vorsitzender der GDL – Bezirk Mittel-
deutschland (Mitte)
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dung des sogenannten Tarif-
einheitsgesetzes (TEG). Die DB 
ist deutschlandweit das einzige 
Unternehmen, dass das TEG 
anwende, um so die unlieb-
same GDL auszubremsen. 

Bewusst habe der dbb seiner-
zeit gegen die Einführung des 
TEG gekämpft, weil dieses Ge-
setz nicht befriede, sondern 
den gewerkschaftlichen Plura-
lismus attackiere und unter 
Umständen auch den Unfrie-
den in den Betrieben erhöhe. 

Hinzu kommen Aussagen von 
Politikern über Tarifhoheit und 
im gleichen Atemzuge Drohun-

gen, das Streikrecht (Grundge-
setz Art. 9 Abs. 3) einzuschrän-
ken. Dies sei ein Eingeständnis 
der Mutlosigkeit der Politik, die 
Deutsche Bahn auf das richtige 
Gleis zu stellen. 

< Arbeitskämpfe 
rechtmäßig

Die Streiks der GDL sind rech-
tens und verhältnismäßig. 
Das haben die Urteile des Ar-
beitsgerichts Frankfurt am 
Main sowie des Landesar-
beitsgerichts Hessen gezeigt. 
Die DB ist zum wiederholten 
Mal vor Gericht mit dem Ver-
such gescheitert, das legitime 

Recht der GDL zu untergraben 
und die Arbeitskampfmaß-
nahmen zum Stillstand zu 
bringen.

„Die steigenden Mitglieder-
zahlen in der GDL zeigen, wer 

,STARK, UNBESTECHLICH, ER-
FOLGREICH’ ist. In diesem Tarif-
konflikt mit der DB AG werden 
wir nicht weichen und am Ende 
unsere erfolgreiche Tarifarbeit 
auch bei der DB AG durchset-
zen“, betont Kampe.

 _

Ehrenamt

Bettina Fügemann ist  
Engagement botschafterin 2023–2025
Bettina Fügemann, Vorsitzende der komba 
 gewerkschaft sachsen-anhalt, ist Engagement-
botschafterin Kultur des Landes Sachsen-Anhalt.  
Bereits im September letzten Jahres hat Staats-
minister Rainer Robra, Chef der Staatskanzlei und 
Minister für Kultur in Sachsen-Anhalt, sie für die 
Dauer von zwei Jahren berufen.

Zu ihrer Berufung sagte Füge-
mann: „Ich möchte mich für 
die weitere Entwicklung der 
Netzwerke in Sachsen-Anhalt 
einsetzen, insbesondere für 
die Kooperation von Vereinen 
bei Projektentwicklung und 
Durchführung.“ Besonders am 
Herzen liege ihr das gemeinsa-
me Miteinander und die Ein-
bindung von Kindern und Ju-
gendlichen: „Ich arbeite gern 
mit Kindern und Jugendlichen 
und versuche, die Kinder mit 
einzubeziehen“, betonte Füge-
mann. Weitere Herzensange-
legenheit sei ihr, die Erinne-
rungskultur in Sachsen-Anhalt 
für kommende Generationen 
in Schrift, Ton und Bild zu be-
wahren.

Um das freiwillige kulturelle 
Engagement von Bürgerinnen 
und Bürgern in Sachsen-Anhalt 
bekannter zu machen und für 
die Möglichkeiten persönlichen 
Engagements zu werben, wer-
den durch das Land Sachsen-
Anhalt seit 2013 Engagement-
botschafterinnen und 
-botschafter für den Kulturbe-
reich berufen. Hierbei handelt 
es sich um Personen, die im 
Kulturbereich, wie zum Beispiel 
in der Museumsarbeit, im Bib-
liothekswesen, in der Traditi-
ons- und Heimatpflege, der  
Soziokultur, der kulturellen Bil-
dung oder auf dem Gebiet der 
Förderung von Musik und Lite-
ratur, ehrenamtlich tätig sind. 
2023 wurde neben fünf Einzel-

personen auch erstmals eine 
Gruppe berufen. 

Fügemann: „Es ist wichtig, sich 
in die Gesellschaft einzubrin-
gen, je nach Interessenlage. 

Neben meiner Arbeit als Lan-
desvorsitzende der komba 
gewerkschaft sachsen-anhalt  
gehört auch meine Autoren-
tätigkeit zu meinem Engage-
ment.“ 

 _

<  Hintergrund

Das Tarifeinheitsgesetz, kurz TEG, wurde im Juli 2015 von der Gro-
ßen Koalition im Bundestag beschlossen. Das Gesetz hat das Ziel, 
die Macht kleiner Spartengewerkschaften wie der GDL einzudäm-
men. Es schreibt vor, dass in Unternehmen mit konkurrierenden 
Gewerkschaften nur noch der Tarifvertrag der jeweils größeren zur 
Anwendung kommt. „Ein Betrieb – ein Tarifvertrag“ – so die 
Grundregel.

< Bettina Fügemann, Vorsitzende der komba gewerkschaft sachsen-anhalt 
und Engagementbotschafterin Kultur Sachsen-Anhalt
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Beihilfe

Information zu den Bearbeitungszeiten 
Aktuell gibt es beim tbb wieder zahlreiche Hin-
weise auf die Bearbeitungszeiten von Beihilfeanträ-
gen. Viele Kolleginnen und Kollegen beschweren 
sich über die langen Wartezeiten. Bei schriftlich 
eingereichten Anträgen wartet man aktuell bis zu 
zehn oder elf Wochen, bei online eingereichten An-
trägen fünf bis sechs Wochen auf eine Rückmel-
dung. Wir haben im Rahmen unserer Gespräche 
mit dem Thüringer Finanzministerium wegen der 
langen Bearbeitungszeiten nachgefragt.

Hier heißt es, dass aufgrund 
des dauerhaft erhöhten An-
tragseingangs in der Beihilfe-
stelle bereits alle zur Verfü-
gung stehenden personellen 
und organisatorischen Maß-
nahmen zur schnellstmögli-
chen Bearbeitung der Beihilfe-
anträge getroffen wurden, um 
die Bearbeitungsdauer wieder 
auf zehn Arbeitstage abzusen-
ken. Die Maßnahmen erforder-
ten jedoch einen zeitlichen 
Vorlauf.

Insbesondere seien die Arbeits-
abläufe weiter optimiert und 
neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die Beihilfestel-
le eingestellt worden. Bis diese 

Bediensteten vollständig in die 
beihilferechtliche Materie ein-
gearbeitet seien, dürfte jedoch 
Zeit vergehen, denn keiner von 
ihnen verfügt über Vorkennt-
nisse im Beihilferecht nach der 
Thüringer Beihilfeverordnung 
(ThürBhV) und in den einschlä-
gigen Abrechnungsregelwer-
ken über medizinische Leistun-
gen. Dazu zählen zum Beispiel 
die Gebührenordnung der Ärz-
te (GOÄ), die Gebührenord-
nung der Zahnärzte (GOZ), die 
Thüringer Hebammenverord-
nung, Krankenhauskostenab-
rechnungen und so weiter. Zur 
Verstärkung der Beihilfestelle 
würden auch Bedienstete aus 
anderen Bereichen des Thürin-

ger Landesamts für Finanzen 
(TLF) eingesetzt.

Bei aller verständlichen Frust-
ration der Beihilfeberechtig-
ten, die in vielen Fällen auf 
nicht unerhebliche Beträge 
warten, bittet das Landesamt 
im Namen aller Kolleginnen 
und Kollegen, die aktuell in 
den Beihilfestellen eingesetzt 
sind, um Rücksicht.

< Direktabrechnung 
geplant

Im Rahmen eines Spitzenge-
sprächs teilte das Thüringer Fi-
nanzministerium dem tbb mit, 
dass eine Änderung des § 72 

Thüringer Beamtengesetz 
(ThürBG) dahingehend ge-
plant ist, dass in der Thüringer 
Beihilfeverordnung auch Rege-
lungen zur Direktabrechnung 
getroffen werden können.  
Das heißt, durch die Gesetzes-
änderung soll der Verord-
nungsgeber die Möglichkeit 
erhalten, die für die Direktab-
rechnung erforderlichen Ver-
fahrensregelungen zu erlas-
sen. Beabsichtigt ist, eine 
Regelung in der Thüringer Bei-
hilfeverordnung zu treffen,  
die – entsprechend der Rege-
lung beim Bund – die Zahlung 
an Dritte bei Behandlungen in 
zugelassenen Krankenhäusern 
ermöglicht.

 _
Übertragung Tarifergebnisse

Nachgefragt:  Wann kommt 
die Erhöhung für die Beamten?
Tarifergebnisse werden verhandelt, Besoldungs-
erhöhungen werden durch ein Gesetz geregelt.

Der Gesetzentwurf zur 
 Anpassung der Besoldung und 
Versorgung in den Jahren 2024 
und 2025 sowie zur  Änderung 
besoldungs- und versorgungs-
rechtlicher sowie anderer  
Vorschriften wurde am 20. Fe-

bruar 2024 im  Kabinett in  
erster Lesung behandelt.

Bevor er vom Landtag beraten 
und auch verabschiedet wer-
den kann, muss er ein zweites 
Mal durchs Kabinett. Das er-

gibt sich aus den §§ 19 ff.
ThürGGO (Gemeinsame Ge-
schäftsordnung für die Landes-
regierung sowie für die Minis-
terien und die Staatskanzlei 
des Freistaates Thüringen).

Der zweite Kabinettsdurchgang 
kann nach dem aktuellen „Fahr-
plan“ der Landesregierung frü-
hestens Anfang April 2024 

©
 P

ix
ab

ay

©
 P

ix
ab

ay

> dbb regional magazin | April 2024

dbb regional>

Th
ür

in
ge

n

16



Bezahlung nach Familienstand

Thüringer Beamtenbund 
lehnt „Herdprämie“ ab
Der Thüringer Beamtenbund wehrt sich gegen eine Bezahlung nach 
Familienstand statt nach Funktion und Leistung. Die jetzt von der 
Landesregierung vorgelegte Änderung des Besoldungsgesetzes  
bevorteilt die klassische Rollenverteilung in einer Ehe.

stattfinden. Danach kann der 
Gesetzentwurf endlich dem 
Thüringer Landtag zugeleitet 
werden (vielleicht Mitte oder 
Ende April). Hier findet dann 
eine erste Beratung statt, in der 
höchstwahrscheinlich eine 
Überweisung in den Haushalts- 
und Finanzausschuss (HuFa) be-

schlossen wird. Im Ausschuss 
erfolgt dann, wiederum mit 
großer Wahrscheinlichkeit, der 
Beschluss zur Anhörung (ent-
weder schriftlich oder münd-
lich). Nach Beschlussfassung im 
HuFa wird mit einer Empfeh-
lung des HuFa die zweite Bera-
tung des Entwurfs im Thüringer 

Landtag angesetzt. Wenn es bei 
dieser Beratung hoffentlich zur 
Beschlussfassung kommt, sollte 
das Gesetz zum 30. Juni 2024 
durch das Parlament verab-
schiedet worden sein.

Eine Beschlussfassung des Land-
tags im Juni vorausgesetzt, wird 

nach bisherigen Erfahrungen 
eine Auszahlung des Restbe-
trags der Inflationsausgleichs-
zahlung frühestens mit der Ver-
gütung für Juli/August 2024 
erfolgen. Erst im November 
2024 ist eine prozentuale Erhö-
hung der Besoldung beziehungs-
weise Versorgung vorgesehen.

 _
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Grundsätzlich sollte die Bezah-
lung der Beamten in Thüringen 
unabhängig von ihrem Familien-
stand auskömmlich über die 
Grundbesoldung gesichert sein. 
Die Landesregierung will aber 
mit ihrem Gesetzentwurf eine 
vom Familienstand abhängige 
Bezahlung einführen, um eine 
verfassungsgemäße Alimentati-
on zu gewährleisten. Nur verhei-
ratete Beamte mit nicht verdie-
nenden Partnern sollen 538 Euro 
monatlich mehr Geld bekom-
men, faktisch eine „Herdprä-
mie“.

Der Beamtenbund wehrt sich 
gegen diese „Herdprämie“ und 
hält sie für verfassungsrechtlich 
bedenklich. „Das widerspricht 
dem Ziel der Gleichberechti-
gung zwischen Mann und Frau, 
der freien Entscheidung über 
Formen des Zusammenlebens 
sowie der diskriminierungsfrei-
en Fachkräftegewinnung, unab-
hängig vom Familienstand.  
Der ‚alimentative Ergänzungs-
zuschlag‘ ist damit mittelbar 
geschlechterdiskriminierend“, 
argumentiert der tbb.

Zudem würde dieser gesetzge-
berische Trick nicht benötigt, 

stellt der Thüringer Beamten-
bund klar, würden die Tarifer-
gebnisse in voller Höhe von 4,76 
Prozent (ohne die vorgesehenen 
Kürzungen auf 1,462 Prozent) 
auf die Besoldung der Beamten 
in Thüringen übertragen.

Denn nach zwei Beschlüssen 
des Bundesverfassungsgerich-
tes müssen Bund und Länder 
ihre Alimentation für Beamtin-
nen und Beamte anpassen. Als 
Untergrenze hat das Bundes-
verfassungsgericht dafür einen 
Mindestabstand zur Grund-
sicherung definiert.

Um diesen Abstand in den Jah-
ren 2024 und 2025 einzuhalten, 
plant die Landesregierung jetzt 
den sogenannten „alimentati-
ven Ergänzungszuschlag“.

< Enttäuschender Gesetz-
entwurf zur Anpassung 
der Beamtenbesoldung

Auf die Pressemitteilung des 
Thüringer Finanzministeriums 
zur Übertragung der Tarifer-
gebnisse auf die Beamten hat 
der tbb dementsprechend ent-
täuscht reagiert. Wörtlich 
heißt es in der Stellungnahme:

„Zwar wurde begrüßt, dass 
endlich eine verbindliche Aus-
sage der Landesregierung zur 
Übertragung der Tarifergebnis-
se des TV-L auf die Beamtenbe-
soldung getroffen wurde, die 
Anhebung der Besoldung 
bleibt jedoch weit hinter der 
erkämpften Tarifeinigung zu-
rück und enttäuscht damit“.

Der tbb hatte bereits im Vor-
feld seine Mitglieder gewarnt, 
dass der Spagat zwischen 
Übertragung der Tarifergebnis-
se auf die Thüringer Beamten 
und den Vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichtes für eine 
amtsangemessene Bezahlung 
der Thüringer Beamten nicht 
leichtfallen wird. „Die jetzt 
präsentierte Lösung im Gesetz-
entwurf der Landesregierung 
ist jedoch enttäuschend“, so 
der tbb.

Der tbb hatte gegenüber der 
Finanzministerin eine klare 
Trennung zwischen der Über-
tragung der Tarifergebnisse 
einerseits und der Überprü-
fung der Amtsangemessen-
heit der Besoldung anderer-
seits gefordert und eine 
Anrechnung der Erhöhung aus 

dem Vorjahr abgelehnt 
(3,25 Prozent in 2023).

Die Erhöhungen aus dem Vor-
jahr waren nach der seinerzei-
tigen Gesetzesbegründung 
ausschließlich dem Umstand 
geschuldet, dass anderenfalls 
eine verfassungskonforme Be-
soldung im Jahre 2023 nicht 
mehr gewährleistet worden 
wäre (in anderen Bundeslän-
dern war dies der Fall), machte 
der tbb geltend. „Vor diesem 
Hintergrund sehen wir es wei-
terhin kritisch, dass das ausge-
handelte Tarifergebnis, das 
nach einer Einigung auf  
Länderebene mit einer 
4,46-prozentigen Erhöhung auf 
die Beamten übertragen wer-
den soll, auf die im Jahr 2023 
vorgenommene Erhöhung um 
3,25 Prozent angerechnet wird. 
Würde man diesen Weg der 
Anrechnung im Gesetzentwurf 
nicht gehen, sondern 2024 um 
die vereinbarten 4,76 Prozent 
linear erhöhen, wäre höchst-
wahrscheinlich die Besoldung 
in Thüringen im Jahr 2024 auch 
ohne den ‚Kniff‘ eines alimen-
tativen Ergänzungszuschlags 
verfassungskonform“, betonte 
der tbb.

 _
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Am 17. April 2024 um 18 Uhr im Thüringer Landtag 

„Die Grenzen der Loyalität im  
öffentlichen Dienst“
Gemeinsam mit seinem Mitgliedsverband VHDT – 
Verband der Verwaltungsbeamten des höheren 
Dienstes Thüringen lädt der tbb beamtenbund und 
tarifunion thüringen zu einem Vortrag zum Thema 
„Die Grenzen der Loyalität im öffentlichen Dienst“ ein. 

Ziel des Fachvortrags ist es, das Spannungsfeld zwischen Verfas-
sungstreue der Beamten einerseits und der Loyalitätspflicht ande-
rerseits aufzuzeigen: 

> Wie müssen sich Beschäftigte 
verhalten, wenn Personen, die 
in Personalverantwortung im 
öffentlichen Dienst stehen 
oder als Vorgesetzte Weisun-
gen erteilen, als extremistisch 
eingestuft werden bezie-
hungsweise einer derartigen 
Vereinigung angehören?

> Besteht überhaupt eine Loya-
litätspflicht gegenüber diesen 
Personen oder Vorgesetzten? 

> Gibt es Grenzen, die trotz ab-

weichender Weisungslage 
nicht überschritten werden 
dürfen?

> Wann darf, wann muss die 
Umsetzung einer Weisung  
abgelehnt werden? 

> Wer ist verantwortlich, wenn 
eine rechtswidrige Weisung 
umgesetzt wird? 

> Was können die Folgen sein, 
wenn die Umsetzung einer 
rechtswidrigen Weisung  
abgelehnt wird?

Tarifkonflikt DB AG

GDL-Streikaktion in Erfurt
Zahlreiche GDLer haben am 12. März 2024 vor dem Hauptbahnhof Erfurt/Willy-Brandt-Platz bei einer 
Streikaktion die Forderungen ihrer Gewerkschaft, unter anderem nach einer 35-Stunden-Woche, bekräftigt. 

Das Angebot der Deutschen 
Bahn (DB) im Tarifkonflikt, das 
bei Redaktionsschluss vorlag, 
und ihr starres Beharren auf 
dem eigenen Standpunkt ver-
ärgert die Mitglieder der GDL.

Viele Lokomotivführer und 
Zugbegleiter arbeiten seit Jah-
ren im Schichtdienst. Die per-
sonellen Engpässe und ein rol-
lierendes Schichtsystem gehen 
dauerhaft zulasten der Kolle-
ginnen und Kollegen. Der Bahn 
sollte die Gesundheit ihrer Mit-
arbeiter am Herzen liegen und 

sie sollte sich nicht den Forde-
rungen der GDL verschließen. 
Bislang habe sich die GDL be-
wegt. Nun sei die DB am Zuge, 
um ihren Teil für eine friedli-
chen Lösung beizutragen.  
Die Forderung nach einer 
35-Stunden-Woche zielt laut 
GDL-Ortsverband nicht auf  
die wöchentliche Arbeitszeit, 
sondern auf ein Jahresarbeits-
zeitkonto ab.

Fazit auch in dieser Streikrun-
de: Die GDL hält auch in Thü-
ringen weiterhin zusammen!

 _

Referentin ist Prof. Dr. Anna Leisner-Egensperger, die an der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena den Lehrstuhl für Öffentliches Recht 
und Steuerrecht innehat.

 _
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< Hier geht’s zur Anmeldung 

„Die Grenzen der Loyalität im öffentlichen Dienst“:  
Versorgung im öffentlichen Dienst für Beamte/ 
Tarifbeschäftigte 
17. April 2024 (Mi.) | 18 Uhr bis 20 Uhr

Türinger Landtag/Plenarsaal in Erfurt 
www.thueringer-beamtenbund.de/online- 
anmeldung-zu-veranstaltungen/



BSBD-Hauptvorstand tagte in Erfurt
Der Bundeshauptvorstand des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands (BSBD), in dem alle 
Bundesländer vertreten sind, hat vom 12. bis 14. März 2024 in Erfurt getagt. Aus Thüringen nahm der 
Landesverbandsvorsitzende Ronny Rüdiger teil.

Bekräftigt wurde vom BSBD-
Bundeshauptvorstand die For-
derung nach einer zeitnahen 
Umsetzung der amtsangemes-
senen Alimentation in allen 
Bundesländern. Dies sei eine 
Pflicht und nicht verhandelbar! 
Auch zur inhaltsgleiche Über-
tragung der Tarifergebnisse 
vom Dezember 2023 auf die 
Beamtenbesoldung gab es eine 
klare Ansage. 

Das Thüringer Gesetz zur An-
passung der Besoldung im Jahr 
2024 und 2025 wurde in diesem 
Zusammenhang als Mogelpa-
ckung für die Beamtinnen und 
Beamten des Landes kritisiert. 
Die darin vorgesehene Verrech-
nung mit bereits in 2023 erfolg-
ten Anpassungen ist für den 
Bund der Strafvollzugsbediens-
teten ebenso wenig hinnehm-
bar wie eine Vermischung von 
Tarifergebnissen und amtsan-
gemessener Alimentation. Dazu 
der Thüringer BSBD-Landesvor-
sitzende Ronny Rüdiger: „Wert-
schätzung für die Kolleginnen 

und Kollegen im Thüringer 
Strafvollzug wäre eine inhalts- 
und zeitgleiche Umsetzung der 
Tarifergebnisse! Wir, der BSBD 
Thüringen, fordern deshalb die 
inhalts- und zeitgleiche Tarif-
übertragung. Dies wurde von 
den Verhandlungsführern in 
den Tarifverhandlungen zugesi-
chert. Der aktuelle Gesetzent-
wurf ist aus unserer Sicht eine 
Prozenterhöhung auf Sparflam-

me! Natürlich hätten wir spezi-
ell für Thüringen noch weitere 
Forderungen, wenn es um das 
Geld geht. Speziell fällt mir hier 
die sogenannte ‚Gitterzulage‘ 
ein, welche bis dato immer 
noch nicht ruhegehaltsfähig ist, 
oder das Ausbleiben der finanzi-
ellen Anerkennung von Beför-
derungen auf die Pensionen, 
sofern diese nicht mindesten 
zwei Jahre vor Eintritt in den 

Ruhestand erfolgt sind. Hier 
muss es Anpassungen geben!“

Eine modernere Herangehens-
weise fordert der BSBD bei der 
Nachwuchsgewinnung für den 
Strafvollzug. Die Neueinstel-
lungen könnten weder die der-
zeitigen noch die künftig zu 
erwartenden Personallücken 
schließen. Bundesweit fehlten 
aktuell mindestens 2 000 Be-
dienstete.

Zur Personalgewinnung müsse 
die Attraktivität des Thüringer 
Strafvollzuges gesteigert wer-
den. Neben dem Einkommen 
seien die Arbeitsbedingungen 
ein wichtiger Entscheidungsfak-
tor. Die sogenannten weichen 
Faktoren, wie Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, Jobrad,  
Homeoffice oder die Wochen-
arbeitszeit, müssten zeitnah in 
den Fokus gestellt werden.

Landesvorsitzender BSBD  
Thüringen/Ronny Rüdiger

Podiumsdiskussion am 11. März 2024 in Erfurt

Thüringen braucht eine Verfassungsreform
Der tbb Landesvorsitzende Frank Schönborn hat 
am 11. März 2024 an einer Podiumsdiskussion des 
Vereins Zukunftsfähiges Thüringen teilgenom-
men, die im Rahmen der Initiative Verfassungs-
reform Thüringen stattfand.

Inhaltlich war man sich mit 
den anwesenden Abgeordne-
ten Steffen Dittes (Die Linke), 
Madeleine Henfling (Bündnis 
90/Die Grünen), Lutz Liebscher 
(SPD), Thomas Kemmerich 
(FDP) und Andreas Bühl (CDU) 
in vielen Punkten einig.

Das vorgeschobene Argument 
jedoch, zunächst die Landtags-
wahlen abwarten zu wollen, 
lässt die Thüringer Verfas-
sungsreform in weite Ferne  
rücken. Dabei ist es fünf vor 
zwölf. Denn ohne Verfassungs-
reform wird es künftig schwie-

rig werden, Mehrheiten im 
Thüringer Landtag zu finden.

Keine Partei ist bereit, über 
ihren politischen Schatten 
zu springen. Keine will im 
Wahlkampf Zugeständnisse 
machen. Dabei wird ver-

kannt, dass es die Pflicht der 
demokratischen Parteien 
wäre, die Ziele der Verfas-
sungsreform noch vor der 
Thüringer Landtagswahl am 
1. September 2024 als star-
kes Signal an die Wählerin-
nen und Wähler zu senden.

 _
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< Der BSBD-Bundeshauptvorstand im März 2024 in Erfurt
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